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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.2011

Norm

EO §120

1. EO § 120 heute

2. EO § 120 gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2021

3. EO § 120 gültig von 01.08.1989 bis 30.06.2021 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 343/1989

Rechtssatz

Auch wenn § 120 EO die dort bezeichneten Auslagen nur beispielsweise anführt, sind unter Verwaltungsauslagen nur

solche zu verstehen, die durch die Geschäftsführung des Zwangsverwalters und aus Anlass seiner Verwaltung und der

ihm obliegenden wirtschaftlichen Benützung der Liegenschaft entstanden sind.Auch wenn Paragraph 120, EO die dort

bezeichneten Auslagen nur beispielsweise anführt, sind unter Verwaltungsauslagen nur solche zu verstehen, die durch

die Geschäftsführung des Zwangsverwalters und aus Anlass seiner Verwaltung und der ihm obliegenden

wirtschaftlichen Benützung der Liegenschaft entstanden sind.
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Vgl auch; Beisatz: Es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür, einen Kostenvorschuss (§ 98a Abs 2 EO iVm § 410 Abs

3 EO) auch für Auslagen iSd § 120 Abs 1 EO aufzutragen oder zu verwenden. (T1)
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